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1.Über uns/ Vorwort 

 

Wir sind eine verlässliche Grundschule mit Zwei - Klassenführung. Das heißt die 

erste und zweite Klasse sowie die dritte und vierte Klasse werden zusammen 

unterrichtet. Das Lehrerkollegium besteht aus fünf Lehrerinnen. Außerdem 

sind ein Hausmeister und eine Sekretärin vorhanden. Die Betreuung findet in 

Ein Gruppen - Führung mit einer Betreuungskraft statt. Die Betreuung wurde 

im September 2009 zum ersten Mal eingeführt. Damals noch unter der Leitung 

der Rektorin. Im Oktober 2009 kam die Leitung Fr. Schieb mit ins „Boot“. Wir 

bieten verlässliche Betreuung an, damit die Eltern die Möglichkeit haben 

Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Die Betreuung deckt zusätzlich 

zur Grundschule (8.30 bis 12.00) die Zeit vor und nach dem Unterricht ab. 

 

 

 

Abb.:2 Schulgebäude 
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2.Leitbild 

Über das „ICH“ zum „WIR“ zur gemeinsamen Freizeitgestaltung! 

Das „ICH“: 

*Einzigartig: 

 d.h. Jedes Kind ist besonders. 

 In der Betreuung wird das Kind mit seinen „Ecken“ und „Kanten“ 

wahrgenommen sowie angenommen. 

*Selbstbestimmung: 

d.h. Das Kind kann in der Betreuungszeit selbst entscheiden, was es spielt, mit 

wem es spielt und wo es spielt. 

*Selbstständigkeit: 

d.h. Das Kind kommt im Betreuungsalltag mit immer weniger Unterstützung zu 

recht. Es sucht sich ein Spiel heraus, erledigt die Hausaufgaben oder bastelt 

eigenständig. 

Das „WIR“: 

*Sozialkompetenz: 

d.h. *Die „größeren „Betreuungskinder“ unterstützen oder spielen mit den 

„jüngeren“ Kindern. 

*Wir basteln und spielen gemeinsam, sowie unternehmen wir gemeinsame 

Ausflüge in die Umgebung. 

*Die Regeln für die Betreuung werden gemeinsam erarbeitet und sind für alle 

Kinder gleich. 
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3.Rahmenbedingungen 

3.1.Trägerschaft/ Dienstaufsicht 

Die Trägerschaft hat die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd. Die 

Dienstaufsicht hat das Amt für Bildung und Sport, Abteilung schulische Bildung         

3.2.Betreuungstage und -zeiten 

Die Betreuung findet jeden Tag von Montag bis Freitag statt.  Die    

Betreuungszeiten sind von 7.00Uhr bis Schulbeginn und ab 12.00 bis 14.00Uhr. 

3.3. Verpflegung und Ernährung  

Nach dem Unterricht wird die mitgebrachte Mahlzeit zusammen 

eingenommen. Die Verpflegung wird nur am Montag gestellt. Durch eine 

Spende der Eltern der Montagskinder kann eine Kleinigkeit warm zubereitet 

werden. Kleinigkeiten sind z.B. Suppe, Würstchen, Pizza oder ähnliches. 

Ansonsten ist für den Rest der Woche persönliche Vesper angesagt. Obst und 

Tee wird von der Betreuungskraft bereitgestellt. Die Kosten werden vom 

jährlichen Etat getragen. Die Mahlzeiten werden in einem ruhigen Rahmen 

eingenommen. 

3.4. Raumkonzept           

Unseren Betreuungsraum findet man im Erdgeschoß links geradeaus Zimmer 

Nummer 3. Wir haben eine offene Betreuung. Wenn man den Raum betritt ist 

rechter Hand die Küchenzeile. Dort können Speisen und Getränke zubereitet 

werden. Im Raum selbst befinden sich zwei kindgerechte, aufklappbare Sitz-

Tischkombinationen links an der Wand. An der linken Fensterwand steht ein 

kleiner mobiler abschließbarer Rollcontainer mit Laptop und Drucker sowie 

zwei bunte Schubkastenregale für die Kinder. Rechts von der Fensterbank 

befindet sich der abgeschlossene Wandschrank. Gegenüber der Fensterreihe 
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hängt rechts eine große Pinnwand. Die sechsteiligen Sitzkissenecken stehen 

davor. In der Mitte vom Raum liegt unser Spielteppich mit zwei Sitzsäcken. 

Unser Konzept ist einem kleinen Raum sinnvoll und effektiv zu nutzen sowie so 

viel wie möglich heraus zu holen. Auch mit Farben kann man den Raum optisch 

vergrößern und verschönern. Das spricht die Kinder besonders an. 

 

Abb.3: Betreuungsraum 

 

3.6. Personalstruktur 

Die Leitung ist mit Fr. Schieb besetzt. Frau Schieb ist gelernte Altenpflegerin. 

Seit Oktober 2009 ist sie in der Scherr- GS Rechberg als Betreuungskraft tätig. 

Sie wird alle zwei Jahren in Erste Hilfe, Datenschutz, Kindeswohl, 

Aufsichtspflicht und Hygiene geschult. Außerdem nimmt sie an verschiedenen 

Fortbildungen sowie Leitungsschulungen teil. 
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4.Angebote der Betreuung 

4.1.Tagesablauf 

Morgens: Von 7.00 – 7.10 Uhr Bring – Zeit der Kinder 

Von 7.00 Uhr bis 7.40 bzw. 8.30 Uhr je nach Stundenplan der Kinder 

Freispiel oder je nach Angebot der Betreuungskraft 

Mittags: Von 12.00 bzw. 12.45 Uhr bis 14.00 Uhr je nach Stundenplan der   

Kinder 

12.00 – 12.15Uhr Mittagessen bzw. Vesper, danach freies Spielen oder 

angebotene Spiele, Basteln. 

13.30Uhr Möglichkeit freiwillig Hausaufgaben zu machen 

13.50 – 14.00Uhr Abholzeit der Eltern 

14.00Uhr Ende der Betreuung 

4.2. Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgaben können freiwillig ab 13.30Uhr gemacht werden. Die Kinder 

haben die Möglichkeit selbständig und leise ihre Hausaufgaben zu erledigen. Da 

zu diesem Zeitpunkt wenig Kinder in der Betreuung sind, erfolgt dies im 

Betreuungsraum. Die Kinder sitzen dann klassenweise an den Tischen und 

erarbeiten ihre Aufgaben still und leise. Die Betreuungskraft unterstützt bei 

schwierigen Fragen und hilft bei der Lösungsfindung. Die Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Hausaufgaben obliegen bei den Eltern. 
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4.2.Spiele und Materialien  

Brettspiele: Monopoli Junior, Siedler von Catan, Gipfelkrachsler, Ice Pool und 
Mensch ärgere Dich usw. 

Kartenspiele: Tierequartett, Autoquartett, Panzerkarten, Mau Mau usw. 

Aktivitätsspiele: Tischfussball, Softfrisbee, Indoorkegel, Dart, Holzkleinteile 
usw. 

Weitere Spiele: Pirateninsel, Piratenschiff, Autos, Playmobil-Eisenbahn, 
Stylingpuppe, Barbies 

Verschiedene Materialien zum Basteln und Malen: Papier in verschiedenen 
Farben, Scheren, Kleber, Lineal, Stifte, Wasserfarben, Wachsmalkreiden, 
Ausmalbilder 

 

 

Abb.4.: Holzturm 
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                     Abb.5.: Weihnachtsdeko 

 

4.3. Freizeitgestaltung 

Es werden unterschiedliche Spiele im 14-Tage Rhythmus aus dem Spieleschrank 

geholt, um das Interesse zum gemeinsamen Spielen aufrecht zu erhalten. 

Die Kinder haben die Möglichkeiten ihre eigenen Ideen beim Umgang mit 

Schere, Papier und Kleber zu entwickeln.  

Auch werden verschiedene Ausmalbilder je nach Saison angeboten. Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Basteln gehört je nach Jahreszeiten oder Anlass (Ostern, Mutter- und Vatertag, 

Weihnachten) auch zum Angebot. Mit verschiedenen Materialien wird somit 

die Kreativität gefördert. 

Auf dem Pausenhof, der sich im hinteren Teil des Schulhausgebäudes befindet, 

sind ein Rutschturm, eine Nestschaukel, eine Reck- und Querstange sowie ein 

Pausenhofraum mit Springseilen, Hoolahop-Reifen, Pferdegeschirre, Stelzen, 

verschiedenen Wurf- und Ballspiele. Diese Sachen können die Kinder einzeln 

oder auch gemeinsam spielen. Unterhalb der Grundschule befindet sich der 

öffentliche Bolz- und Spielplatz mit Kletterburg, Schaukeln, Weitsprungbahn 

und Fußballtore. Somit wird dem Bewegungsdrang gut entsprochen. Wenn wir 
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auf dem unteren Spielplatz verweilen, erfolgt ein Hinweis am Eingang der 

Schule, damit bei der eventuellen Frühabholung der Kinder die Eltern 

informiert werden.   

 

 

 Abb.4: Nestschaukel 

 

 

Abb.5: Kletterburg 
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Abb.6: Skifahren auf Längsstelzen 

4.4. Jahreskalender 

Die Faschings- und Adventsfeier werden zusammen mit der Schule 

veranstaltet. Bei Sommerfesten und Einschulungsfeiern unterstützt die 

Betreuung mit Deko-Arbeiten oder auch einer aktiven Mitgestaltung. 

Im Jahreskalender sind die Kinder ihrem Geburtstag entsprechend eingetragen. 

Das Geburtstagskind kann sich an seinem Ehrentag eine Beschäftigung 

wünschen. Außerdem wird eine kleine Feier gestaltet. 

5.Kooperation 

5.1. … mit der Schule 

Wir sind eine kleine Schule und die Kooperation mit der Rektorin, den 

Lehrkräften, dem Hausmeister sowie der Sekretärin ist kollegial. Man 

unterstützt sich gegenseitig bei Belangen der Schule, bei Festen und 

Veranstaltungen. Ansprechpartner bei Gesprächen über Probleme oder 

Entwicklungen des Kindes sind die Lehrkräfte. Wir legen Wert auf 

Gemeinsamkeit zum Erfolg der Schüler und Schülerinnen. 
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 5.2. … mit den Eltern   

 Es finden situationsbedingte aber keine regelmäßigen Elterngespräche statt. 

Die Elternmitarbeit und Mitwirkung für die Kinder sind uns wichtig. Außerdem 

findet einmal im Schuljahr ein Elternabend für die Eltern der Kernzeitbetreuung 

statt. 

 5.3. …mit dem Träger 

Durch regelmäßige Leitungskonferenzen, Gesamtbetreuertreffen, Schulungen 

sowie Fortbildungen wird die Betreuung effizient unterstützt. Der Austausch 

mit den anderen Schulkind – Betreuungen an den Schulen der Stadt 

Schwäbisch Gmünd über E-Mailverkehr oder Einzelgesprächen ist gewährleistet 

und findet ebenfalls statt. 

5.4. … mit dem Kindergarten 

Die Eltern der Vorschulkinder können sich jederzeit wegen Fragen zum 

Betreuungsangebot an die Betreuung wenden. 

5.5 … mit externen Einrichtungen 

5.5.1. Die öffentliche Bücherei 

 Einmal im Monat wird der Besuch der öffentlichen Bücherei ermöglicht. Der 

Termin findet immer freitags von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Die Leiterin der 

Bücherei gibt die Termine am Anfang des Schuljahres bekannt, welche im 

Eingangsbereich am „Schwarzen Brett“ aushängen. 

5.5.2 Die Waldstetter Musikschule 

In der Schule findet montags eine Flöten-AG von der „Waldstetter 

Musikschule“ von 12.00Uhr bis 13.30Uhr statt. Die Leiterin gibt die 

Kursteilnehmer und Zeiten der Schüler in der Betreuung rechtzeitig bekannt. 
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6.Qualitätssicherung 

6.1.Fortbildungen 

Alle zwei Jahre finden verpflichtend Schulungen zum Thema Hygiene, Erste 

Hilfe, Aufsichtspflicht, Datenschutz und Kindeswohl statt. Die Betreuungskräfte 

besuchen Fort- und Weiterbildungen um neue Anregungen und fachlichen 

Input für die Arbeit mit den Kindern zu erhalten. 

6.2.Vorfälle/ Unfälle 

Vorfälle und Unfälle während der Betreuungszeit werden schriftlich 

dokumentiert. Handbuch zur Dokumentation und Formulare liegen im 

Wandschrank. Bei Unfällen oder starken Verletzungen müssen die Eltern 

verständigt werden, gegebenenfalls der Notarzt verständigen.  

6.3.Beschwerdemanagement 

Offene Fragen und Probleme werden im direkten Gespräch mit der Leitung 

geklärt. Bei „größeren“ Problemen mit Mitarbeitern oder Eltern wird die 

Fachberatung des Amts für Bildung und Sport hinzugeholt. Die lückenlose 

Dokumentation ist unerlässlich.  

6.4.Fachliteratur 

Die Versorgung mit Fachliteratur wird über die Fachberatung der 

Schulkindbetreuung gewährleistet. U. a wurden folgende Fachbücher bereits 

angeschafft: 

Vom Herder Verlag: Qualität in Hort, Schulkindbetreuung und Ganztagsschule 

                                     Praxisanleitung für Hausaufgaben 

                                     Mittagessen pädagogisch gestalten 

                                     Lieblingsspiele 
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                                       Spiele für den Hort 

                                       Raumgestaltung pädagogisch gestalten 

                                       Praxis kompakt: Themenhefte für pädagogischen Alltag 

 

6.5.Jährliche Mitarbeitergespräche 

Die Mitarbeitergespräche erfolgen jährlich mit Frau Weber vom Amt für 

Bildung und Sport. Bei den Gesprächen werden über den aktuellen Stand in der 

Betreuung sowie Hilfen bzw. Anregungen für die weiteren Qualifizierungen der 

Betreuungskraft gesprochen. 

 

7. Partizipation 

Jedes Kind ist individuell in seiner Entwicklung, seinem Denken und Tun. 

Deshalb können Kinder selbst bestimmen, wie sie Ihre Zeit in der Betreuung 

verbringen. Das heißt, sie können die Angebote der Betreuung annehmen oder 

auch nicht. Die Regeln der Betreuung werden gemeinsam erarbeitet. Die 

Wünsche und Vorschläge von Seiten der Kinder werden von der 

Betreuungskraft aufgegriffen und nach Möglichkeit umgesetzt. 

8.Betreuungs – ABC 

8.1.  An- und Abmeldung 

In der Betreuung werden nur Kinder betreut, die auch die Schule besuchen. Die 

Aufnahme in die Betreuung erfolgt durch die Unterzeichnung beider Elternteile 

des Aufnahmebogens. Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich zum 

Schuljahresbeginn (spätestens 15.10). Eine Neuanmeldung, Abmeldung bzw. 

Änderung können erst wieder im 2. Schulhalbjahr (01.02.) erfolgen. Es gibt 
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Ausnahmefälle wie Zuzug zum Ort oder private Veränderungen seitens des 

Arbeitgebers. Dies gilt nur bei Rücksprache mit dem Amt für Bildung und Sport. 

Die Abmeldung muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 

zum 31.01 oder 31.07 erfolgen. Eine schriftliche Abmeldung muss auch bei 

Wegzug, Schulwechsel etc. erfolgen.  

8.2. Aufsichtspflicht 

Während der Betreuungszeiten liegt die Verantwortung der Schüler und 

Schülerinnen bei der Betreuungskraft. Die Aufsichtspflicht beginnt bei der 

Ankunft in der Betreuung. Die Aufsichtspflicht endet um 14.00 Uhr mit Ende 

der Betreuung.  

8.3.Datenschutz 

Es gelten die bekannten datenschutzrechtlichen Bestimmungen, in welcher die 

Betreuung im Rahmen ihrer Dienstausübung unterwiesen wurde. 

8.4.Ferienbetreuung 

Zielgruppe der Ferienbetreuung sind die Grundschüler der Grundschulen der 

Stadt Schwäbisch Gmünd mit Teilorten. Die Betreuung findet an der 

Rauchbeinschule an allen Ferien- und Brückentagen (außer an Feiertagen, 

Heiliger Abend und Silvester) statt. Es kann halb- oder ganztags die Betreuung 

gebucht werden. Das heißt von morgens 7.00 bis 13.00Uhr oder von 7.00 bis 

17.00Uhr. Die Kinder sollten morgens bis 8.00Uhr gebracht werden. 

Abholzeiten sind halbtags um 13.00Uhr und nachmittags von 16.30 bis 

17.00Uhr festgelegt. Die Kosten der Ferienbetreuung sind halbtags 6€ pro Tag 

und 10€ für den ganzen Tag. Die Verpflegung kann zusätzlich dazu gebucht 

werden. Pro Mahlzeit werden 3,50€ berechnet. Der Caterer ist „Das mobile 

Maultäschle“. Ansonsten persönliche Vesper, Tee und Sprudel wird von der 

Betreuung gestellt. Die Anmeldung zur Ferienbetreuung kann über das Amt für 
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Bildung und Sport online erfolgen. Die Anmeldefrist muss unbedingt (14 Tage 

vor Ferienbeginn!!) eingehalten werden. Die Ferienprogrammgestaltung 

übernimmt die Betreuung vor Ort. Die Schüler sind während der 

Ferienbetreuung gesetzlich unfallversichert.  

8.5.Gebühren für die Betreuung 

Die Kernzeitbetreuung (an Halbtagsschulen) ist kostenpflichtig. Dieses Angebot 

können die Kinder vor dem Unterricht und nach dem Unterricht in Anspruch 

nehmen. Die Elternbeiträge werden wie folgt festgelegt und werden für 11 

Monate im Jahr erhoben. Für den Monat August wird kein Beitrag abgebucht. 

 

Regelbetrag     Regelbetrag    

 1.Kind 2.Kind 3.Kind   1.Kind 2.Kind 3.Kind 

 Euro Euro Euro   Euro Euro Euro 

Vor d. 

Schule 

    Nach d. 

Schule 

   

5 Tage 36 31 26  5 Tage 36 31 26 

4 Tage  31 27 23  4 Tage 31 27 23 

3 Tage 24 21 17  3 Tage  24 21 17 

2 Tage 17 14 12  2 Tage 17 14 12 

1 Tag 10 8 7  1 Tag 10 8 7 

 Stand: Sept. 2019 

 

8.6.Haftung 

Der Träger haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung 

von Kleidungsstücken und anderer Gegenstände der Kinder. Es wird empfohlen 

die Gegenstände mit Namen des Kindes zu versehen. 
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8.7.Handy 

Es gilt grundsätzlich ein Handyverbot in der Schule sowie während der 

Kernzeitbetreuung. Man kann die Betreuung telefonisch bei dringenden Fällen 

erreichen. Die Telefonnummer lautet: 07171/4959826. 

8.8.Kindeswohlgefährdung 

Die Betreuungskraft ist darauf geschult bei Verdachtsfälle zu handeln und zu 

dokumentieren. Besteht weiterhin der Verdacht kann die Fachberatung der 

Schulkind- Betreuung hinzugezogen werden. Bei unmittelbarer Gefahr für das 

Leben des Kindes erfolgt eine Information an das Jugendamt. 

8.9.Krankheit/ Kopfläuse 

Kranke Kinder müssen grundsätzlich zu Hause bleiben, um andere Kinder sowie 

die Betreuungskraft nicht anzustecken. Falls die Krankheit erst im Laufe des 

Vormittags zum Vorschein kommt, müssen die Eltern verständigt und ihr Kind 

zeitnah aus der Schule/ Betreuung abholen. Hat das Kind eine ansteckende 

Krankheit wie Masern, Röteln, Scharlach, Windpocken und Keuchhusten muss 

dies der Betreuungskraft mitgeteilt werden, da diese meldepflichtig gegenüber 

dem Gesundheitsamt sind. Dies gilt auch bei Bindehautentzündungen und 

Kopfläuse. Der Schüler darf erst wieder zur Betreuung, wenn keine Ansteckung 

mehr besteht oder vom Arzt ein ärztliches Attest ausgestellt wurde. 

8.10.Medikamentenausgabe 

Medikamente dürfen von der Betreuungskraft nur mit schriftlicher Bestätigung 

des behandelnden Arztes sowie den Eltern verabreicht werden. Kann ein Kind 

das Medikament ohne die Betreuungskraft selbständig und 

eigenverantwortlich zu sich nehmen, muss keine schriftliche Bestätigung des 
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Arztes oder der Personensorgeberechtigten vorliegen. In diesem Fall genügt 

der mündliche oder schriftliche Hinweis bei der Anmeldung, dass das Kind ein 

Medikament nimmt. Ein Medikationsblatt für den Schüler liegt im „Ordner 

Formulare“ vor. Für jedes Medikament muss ein eigenes Formular ausgefüllt 

werden. 

8.11.Unfallversicherung 

Die Kinder, die an der Betreuung teilnehmen, sind bei Unfall versichert. Der 

Zeitraum des gesetzlichen Unfall-Versicherungsschutzes erstreckt sich auf die 

Betreuungszeit und auf den Weg zwischen Schule und Wohnung. Unfälle, die 

eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen, sind sofort zu melden. 

Entsprechende Formulare sind im Betreuungsraum bei dem „Ordner 

Formulare“ vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Feb. 2021 


